
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/3/27 10Os43/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1973

Norm

StGB §5 Abs3 D

StGB §127

Rechtssatz

Die diebische Absicht ist mit dolus principalis in der Regel auch bezüglich des am Tatort mit der Sache vorerst nicht

trennbar verbundenen Behältnisses verwirklicht, auch wenn sich der Täter nicht aus der Gesamtsubstanz der

entzogenen Sache bereichern wollte.

Entscheidungstexte

10 Os 43/73

Entscheidungstext OGH 27.03.1973 10 Os 43/73
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